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Vollmacht gem.

§ 30/2 ZPO erteilt

In umseits bezeichneter Rechtssache erstattet die klagende Partei, vertreten durch Dr. Stefan Gulner, Rechtsanwalt in 1010 Wien, Lugeck 7, 

I. 
A N T R A G   A U F   B ER I C H T I G U N G   D E R   
P A R T E I E N B E Z E I C H N U N G

gem. § 235 Abs 5 ZPO

von bisher 


George Bentley, Kaufmann


2600 Lunada Lane


94507-1023 Alamo, USA


Trevor Mantle, Angestellter


1431 W. 534d Avenue


V7P 1L1, Vancouver, BC, Canada

auf nunmehr


1.)
Maria Altmann, Kauffrau



3065 Danalda



USA – 90064 Los Angeles


2) George Bentley, Geschäftsmann



2600 Lunada Lane, Alamo



USA – 94507-1023


3) Trevor Mantle, Angestellter

1431 W. 534d Ave, 

Canada – V7P 1L1, Vancouver, BC

4) Francis Gutmann, Angestellter

3702 Parc LaFontaine

Canada -- H2L 3M4, Montreal, QB
Der gegenständliche Antrag auf Berichtigung der Parteienbezeichnung stützt sich insbesondere auf den § 14 ZPO und auf § 235 Abs 5 ZPO.
Im § 14 Satz 2 ZPO heißt es wörtlich: 

„Sind einzelne Streitgenossen säumig, so erstreckt sich die Wirkung der Prozesshandlungen des tätigen Streitgenossen auch auf sie.“

Damit hat der Gesetzgeber selbst für die Vertretung einer einheitlichen Streitpartei im Prozess das Repräsentationsprinzip normiert, nach dem der jeweils tätige Streitgenosse die Säumigen repräsentiert (Vgl dazu Holzhammer, Parteienhäufung und einheitliche Streitpartei (Springer-Verlag 1966) 135 ff,; Holzhammer Zivilprozessrecht I Grundstudium8, 212. und Rechberger-Simotta, Zivilprozessrecht, Erkenntnisverfahren 5 , 131) 

Einzelne Streitgenossen können mithin Berufungen, Revisionen und Wiederaufnahmeklagen in Vertretung der gesamten Streitgenossenschaft erheben, ohne dass sie einer Vollmacht bedürfen. Rechberger-Simotta, Zivilprozessrecht, Erkenntnisverfahren6, 534 (Rz 965) führen dazu aus, dass die Aufhebungsklage in ihrer Funktion der Nichtigkeitsklage und der Wiederaufnahmeklage entspricht. Die gleiche Position vertreten Rechberger/Melis, ZPO Kommentar 3,1877 (Rz 1 zu § 611 ZPO) auch in der 3. Auflage des Kommentars zur Zivilprozessordnung.
Der Oberste Gerichtshof (OGH 16. 12. 1981, 6Ob741/81) hat sich mit diesem Problem eingehend im Zusammenhang mit einer Wiederaufnahmeklage auseinandergesetzt und ausgeführt: 

Ebenso wie im Falle der unzertrennlichen Streitgenossenschaft jeder Streitgenosse sogar gegen den Willen des anderen Rechtsmittel ergreifen kann, muss auch im Falle einer Wiederaufnahmeklage einem der Streitgenossen allein das Recht zur Klagführung mit dem Ziel, eine günstigere Entscheidung im Hauptprozess zu erreichen, zugestanden werden. 
Es geht also im vorliegenden Fall nur darum, der Schiedsaufhebungsklage im Hinblick auf ihre kontrollierende Funktion die gleiche Behandlung zuteil werden zu lassen als einer Wiederaufnahmeklage. Tut man das nicht, würden sich unauflösbare Wertungswidersprüche ergeben.
Gleich dem Erheben eines Rechtmittel bzw der Wiederaufnahmeklage oder der Nichtigkeitsklage ist das Erheben einer Aufhebungsklage aus prozessualer Betriebsakt, und nicht als Dispositivakt anzusehen, weil damit nicht über den Streitgegenstand disponiert wird, wie etwa mit der Zurücknahme einer Klage unter Anspruchsverzicht , einem Anerkenntnis oder einem Klageverzicht. Im Gegenteil: Die Aufhebungsklage eröffnet die Chance, trotz Abweisung der Schiedsklage im Schiedsverfahren in der Hauptsache doch noch zu obsiegen.
Mithin können nach diesem gesetzlich ausdrücklich normierten Repräsentationsprinzip Tre​vor Mantle und George Bentley die gesamte einheitliche Streitpartei vertreten, indem sie Auf​hebungsklage erheben. Diese Aufhebungsklage ist als Klage der gesamten Streitgenossen​schaft anzusehen, solange die anderen Streitgenossen der einheitlichen Streitpartei Maria Altmann, Francis Gutmann und Nelly Auersperg keine gegensätzlichen Dispositivakte setzen. Da dies nicht geschehen ist, liegt ein Fall des Repräsentationsprinzips vor. 

Es sind daher alle Entscheidungen, die das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien für Ablehnung einer aktiven Klagslegitimation der Aufhebungskläger zitiert nicht relevant, weil es im vorliegenden Fall lediglich darum geht, ob Trevor Mantle und George Bentley die gesamte Streitgenossenschaft vertreten können.
Der gegenständliche Fall ist genauso zu sehen, wie wenn in einem staatlichen Verfahren nur ein Streitgenosse eine Berufung macht oder eine Wiederaufnahmeklage einbringt.
In der Aufhebungsklage scheinen nun irrtümlich Trevor Mantle und George Bentley als Kläger auf. Aus diesem Grund muss diese missverständliche Parteibezeichnung berichtigt werden. 
Die Grundlage dafür bildet § 235 Abs 5 ZPO.
Nach dieser gesetzlichen Bestimmung ist es weder eine Änderung der Klage noch eine Änderung der Partei, wenn die Parteibezeichnung auf diejenige Person richtig gestellt wird, von der oder gegen die nach dem Inhalt der Klage das Klagebegehren erhoben erscheint.

Auch wenn das Berufungsgericht zur Ansicht kommt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Berichtigung der Parteienbezeichnung in gegenständlicher Rechtssache nicht vorliegen, wird an dieser Stelle nochmals auf den eingangs angeführten § 14 Satz 2 ZPO verwiesen, wonach sich die Wirkung der Prozesshandlungen des tätigen Streitgenossen auch auf die säumigen einzelnen Streitgenossen erstrecken, sodass die aktive Klagslegitimation jedenfalls vorliegt.
II.
V O R L A G E   E I N E S    G U T A C H T E N S
Wir legen zusammen mit diesem Schriftsatz ein Rechtsgutachten von o. Univ.- Prof. Dr. Hans Dolinar über die Frage vor, ob der Schiedsspruch der Schiedsrichter Rummel, Rechberger und Nödl in re Zuckerkandl dem ordre public widerspricht oder nicht.
Damit wollen wir dem Rechtmittelgericht eine nützliche Information über eine komplexe Rechtsfrage zur Verfügung stellen.

Wir haben das Gutachten aus Gründen der Transparenz auch der Hofmanngruppe, der Republik Österreich vertreten durch die Finanzprokuratur und dem Vertreter der Nebenintervenienten übermittelt.

Zur Zulässigkeit der Vorlage des Gutachtens:

Festzuhalten ist, dass das vorgelegte Rechtsgutachten keine Neuerung gemäß § 482 Abs 2 ZPO darstellt. Entsprechend dieser Bestimmung dürfen Tatumstände und Beweise, die nach dem Inhalt des Urteils und der sonstigen Prozessakten in erster Instanz nicht vorgekommen sind, grundsätzlich nicht vorgebracht werden. Hiebei macht der Gesetzgeber eine Ausnahme, wenn Material vorgelegt wird, das der Dartuung oder Widerlegung der geltend gemachten Berufungsgründe dient.
Das hier vorgelegte Gutachten dient der Dartuung des geltend gemachten Berufungsgrundes der unrichtigen rechtlichen Beurteilung unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des Odre Public und stellt keinen Verstoß gegen das Neuerungsverbot des § 482 Abs 2 ZPO dar.
Gemäß § 483 ZPO sind im Berufungsverfahren keine neue Tatsachenbehauptungen und keine neuen Beweisvorbringen zuzulassen, die nicht schon in der Berufungsschrift oder Berufungsbeantwortung enthalten sind.
Das würde an sich auch für Sachverständigengutachten gelten. Für Rechtsgutachten muss man aber eine Ausnahme machen, weil für den Bereich der Rechtsinformation die Grundsätze des Freibeweises gelten. 
Der Freibeweis ist ein formfreier Beweis, bei dem das Gericht nicht an das förmliche Beweisverfahren gebunden ist. Das bedeutet, dass das Gericht in seiner Informationsbeschaffung über die fünf klassischen Beweismitteln der ZPO: Urkunden, Zeugen, Sachverständige, Augenschein und Parteienvernehmung hinausgehen kann.
Nach der Lehre ist der Freibeweis nur zulässig, wenn das Gericht von Amts wegen Ermittlungen anstellt (wie etwa bei der Ermittlung von Prozessvoraussetzungen, von Erfahrungssätzen und von Rechtsätzen (Vgl Dolinar-Holzhammer, Zivilprozess​recht I Grundstudium8 45f..) 

Bei Rechtssätzen liegt der Schwerpunkt des Freibeweises bei der Ermittlung von unbekanntem ausländischem Recht. Prozesslogisch muss sich das Gericht aber auch die Information über komplexe Probleme des inländischen Rechts durch Freibeweis beschaffen können, was auch tagtäglich in der Gerichtspraxis ganz natürlich geschieht. Auch das Aufsuchen einer Rechtbibliothek und die Verwendung aller Erkenntnisquellen des Rechts (Gesetzbücher, Kommentar, Lehrbücher, Aufsätze, Monographien) ist als Freibeweis anzusehen. (Vgl auch Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozesses2, 428, der darauf hinweist dass die Terminologie dieser Einteilung (Strengbeweis-Freibeweis) von Holzhammer, Österreichisches Zivilprozessrecht2 .237 in die österreichische Lehre eingeführt hat).
Jede Partei kann einem Gericht jederzeit eine Information über komplexe Rechtsprobleme übermitteln. Diese Information ist zu verarbeiten, vor allem dann, wenn sie richtig ist. Wenn etwa das Berufungsgericht nicht darauf eingeht, kann man die Rechtsinformation in einer allfälligen Revision jedenfalls zum Tragen bringen. Es ist daher aus prozessökonomischen Gründen zweckmäßiger, den Informationsstoff schon im Zuge des Berufungsverfahrens zu verarbeiten. 

Das Erstgericht, das Berufungsgericht und das Höchstgericht kön​nen sich somit in jeder Lage des Verfahrens auf alle Erkenntnismittel stützen, die sie für die rechtli​che Beurteilung brauchen. Zu diesen Erkenntnismittel gehören insbesondere Erkenntnisquel​len des Rechts wie Kommentare, Gesetzesausgaben, Aufsätze zu Einzelthemen, Monogra​phien aber auch Rechtsgutachten.
Aus diesem Grund muss es zulässig, dem Gericht in jeder Lage des Verfahrens Rechtsinfor​mationen in Form von Rechtsgutachten zur Verfügung zu stellen. 
Es ist daher möglich, das vorliegende Rechtsgutachten im Berufungsverfahren dem Beru​fungsgericht vorzulegen. Damit hat das Berufungsgericht die Information und kann sie ver​werten, wenn es zur Auffassung kommen sollte, dass sie nützlich sei.
Für diese Auffassung spricht auch die Prozessökonomie. Wenn es in der Berufungsinstanz nicht zu einer Berücksichtigung der Rechtsargumente des Gutachtens kommt, können diese jedenfalls zum Gegenstand einer allfälligen Revision gemacht werden, weil es sich hier zweifelsfrei um eine Rechtsfrage erheblicher Bedeutung handelt. 

Somit kann als Ergebnis festgehalten werden, dass Rechtsgutachten nicht unter dem Beg​riff Tatsachen- oder Beweismaterial zu subsumieren sind, für das gemäß § 483 ZPO die Eventualmaxime gelten würde. Es ist eine Erkenntnisquelle des Rechts und nicht anders zu sehen als ein einschlägiger Zeitschriftenaufsatz oder andere Publikationen, in die das Gericht uneingeschränkt Einsicht nehmen kann. 

Wien, am 







Maria Altmann, 









George Bentley,









Trevor Mantle, 









Francis Gutmann
